
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. Oktober 2023  

 
 Nr. 2023/1727  

 

Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei und Änderung des Gebührentarifs 
(GT) 
Stellungnahme des Regierungsrates zum Antrag der Justizkommission vom 17. Au-
gust 2023 (RG 0105/2023) 
  

1. Erwägungen 

Mit Datum vom 17. August 2023 unterbreitet die Justizkommission (JUKO) folgenden Ände-
rungsantrag zum Beschlussesentwurf 2: 
 
§ 72 Abs. 2 soll neu lauten: 
 
Wird zum Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 23l-23o des Bundesgesetzes über Mass-
nahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) vom 21. März 1997 eine Mobilfunklokalisie-
rung angeordnet, kann der terroristische Gefährder zu teilweisem oder vollem Kostenersatz ver-
pflichtet werden. 

2. Beschluss 

Dem Antrag der Justizkommission vom 17. August 2023 wird zugestimmt.  

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Beilage 

Antrag der Justizkommission vom 17. August 2023 
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